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Behandlung  öffentlich  GD 057/24 
 

Betreff: Geschäftsführertätigkeit Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH und 
Donaubüro gGmbH 

  
Anlagen: -  

 
 
Antrag: 
 

1. Der Abberufung von Frau Susanne Moroff als Geschäftsführerin der Multifunktionshalle 
Ulm/Neu-Ulm GmbH zum 01.02.2024 zuzustimmen. 

 

2. Der Bestellung von Herr Ralph Seiffert ab 01.02.2024 auf die Dauer von fünf Jahren  als 
Geschäftsführer der Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH, zuzustimmen. 

 
 

3. Der Verlängerung der Bestellung von Herrn Ralph Seiffert als Geschäftsführer bei der 
Donaubüro gGmbH für weitere 5 Jahre, längstens jedoch bis zum Ende seiner Tätigkeit als 
Leiter des Dezernats 4 – Bildung, Kultur, Sport, Soziales der Stadt Neu-Ulm, zuzustimmen. 

 
 
 
 
  
 
 

Thomas Eppler 
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Sachdarstellung: 
 
Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen: nein 
Auswirkungen auf den Stellenplan: nein 

  
 
 
 
 
Gem. § 12 Nr. 22 der Hauptsatzung der Stadt Ulm obliegt die Entscheidung bei der Entsendung 
und Benennung von Vertretern oder Vertreterinnen der Stadt in bzw. für Organe von 
Beteiligungsunternehmen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften dem Gemeinderat. 
 
 
1. Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH 
 
Der Stadtrat der Stadt Neu-Ulm hat in der Sitzung am 20.12.2023 die Abberufung von 
Frau Susanne Moroff als Geschäftsführerin der Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH auf Grund 
einer Langzeiterkrankung beschlossen.  
 
Als neuer Geschäftsführer der Multifunktionshalle soll ab 01.02.2024 Herr Ralph Seiffert ernannt 
werden. Die Berufung zum Geschäftsführer erfolgt auf die Dauer von fünf Jahren, längstens jedoch 
bis zum Ende der Amtszeit von Herrn Seiffert als Dezernent der Stadt Neu-Ulm. 
 
Nach dem Gesellschaftsvertrag sind sowohl für die Bestellung als auch für die Abberufung der 
Geschäftsführung Beschlüsse der jeweiligen Gesellschafterversammlung vorgesehen.  
 
Die entsprechenden Beschlüsse durch die Gesellschafterversammlung erfolgten im Rahmen eines 
Umlaufbeschlusses vom 23.01.2024, vorbehaltlich der Beschlussfassung in den Gremien der Städte 
Ulm und Neu-Ulm.  
 
 
 
2. Donaubüro Ulm/Neu-Ulm gGmbH 
 
Herr Ralph Seiffert wurde zum 05.06.2014 erstmalig zum Geschäftsführer der Donaubüro gGmbH 
bestellt, eine Verlängerung der Geschäftsführertätigkeit um fünf Jahre erfolgte am 05.07.2019. 
Herr Ralph Seiffert soll nunmehr für weitere 5 Jahre, längstens jedoch bis zum Ende seiner Tätigkeit 
als Leiter des Dezernats 4 – Bildung, Kultur, Sport, Soziales der Stadt Neu-Ulm, zum 
Geschäftsführer bestellt werden.  
 
Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats sowie der 
Gesellschafterversammlung der Donaubüro gGmbH. Die Beschlussfassung ist für den 22.03.2024 
vorgesehen.  
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